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Bekanntmachungsanordnung zum Beschluss Nr. 3/2025 vom 09.04.2025  
des Amtsausschusses des Amtes Ziesar (Korrektur)

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 des Amtes Ziesar, genehmigt durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark am 
07.05.2025, unter dem Az. 92-Si 120/19/25, wird öffentlich bekannt gemacht. Sie liegt mit dem Haushaltsplan während der Dienstzeiten in der Verwaltung 
des Amtes Ziesar, Kämmerei, Mühlentor 15A, 14793 Ziesar zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Ziesar, 20.06.2025		  Gericke
		  Amtsdirektor

Haushaltssatzung des Amtes Ziesar  
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird 
nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Ziesar vom 09.04.2025 
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. 	 im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

	 ordentlichen Erträge auf	 5.514.800 €
	 ordentlichen Aufwendungen auf	 5.570.400 €
	 ordentliches Ergebnis	 -55.600 €

	 außerordentlichen Erträge auf	 0 €
	 außerordentlichen Aufwendungen auf	 0 €
	 außerordentliches Ergebnis	 0 €

2. 	 im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

	 Einzahlungen auf	 5.376.100 €
	 Auszahlungen auf	 5.861.500 €
	 Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	 -485.400 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 5.207.100 €
	 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 4.932.200 €

	 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 169.000 €
	 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 929.300 €

	 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 0 €
	 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 0 €
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	 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0 €
	 Auszahlung an Liquiditätsreserven	 0 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von In-
vestitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festge-
setzt auf:	 0 €

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnah-
men in künftigen Haushaltsjahren wird festgesetzt auf:	 400.000 €
 

§ 4
Die Amtsumlage der amtsangehörigen Gemeinden bezogen auf die für die 
Städte und Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen gem. Brandenburgi-
schen Finanzausgleichgesetz für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt 
auf:	 31,000 %
(Vorjahreswert: 31,000 %)	
 
Für den Teil der Amtsumlage, der den Grundschulteil betrifft werden Minder- 
und Mehrbelastungen für 2025 festgelegt:		
Buckautal	 0,168 %	 1.158 €
Görzke	 0,168 %	 2.910 €
Gräben	 0,168 %	 1.235 €
Wenzlow	 0,168 %	 1.239 €
Wollin	 -1,053 %	 -12.485 €
Ziesar	 0,168 %	 5.943 €

§ 5
1. 	 Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
festgesetzt auf:	 5.000 €

2. 	 Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt ein-
zeln darzustellen sind, wird festgesetzt auf:	 10.000 €

3. 	 Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsaus-
schusses bedarf wird festgesetzt auf:	 10.000 €

4. 	 Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist werden 
bei:
a) 	 bei Entstehung eines Fehlbetrages auf	 100.000 €
b) 	 bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwen-

dungen oder Einzelauszahlungen auf 10 % der Aufwendungen oder 
Auszahlungen festgesetzt.

5. 	 Nicht zahlungswirksame außer- und überplanmäßige Aufwendungen 
sind von den Wertgrenzen nach § 5 Nr. 3 und 4 b) ausgeschlossen und 
werden vom Amtsdirektor genehmigt.

6. 	 Alle außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, 
die durch eine Berichtigung von Kontenzuordnungen entstehen und das 
Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von den Wertgrenzen 
nach § 5 Nr. 3 und 4 b) erfolgen.

§ 6
Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 7
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistungen von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf:
		  250.000 €

Ziesar, den  09.04.2025

festgestellt	 aufgestellt
Gericke	 Swoboda
Amtsdirektor	 stellv. Leiterin Kämmerei

Ziesar, den 08.05.2025

Gericke
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung Wenzlow  
vom 22.05.2025

Beschluss Nr. 1/5/2025
Geprüfter Jahresabschluss des Haushaltes der Gemeinde Wenzlow für das 
Jahr 2021
(Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen bei 5 anwesenden Gemein-
devertretern)

Beschluss Nr. 2/5/2025
Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2021
(Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen bei 5 anwesenden Gemein-
devertretern)
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Beschlüsse der Gemeindevertretung Görzke vom 02.06.2025

Beschluss Nr. 07/2025
Benutzungsordnung für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte 
„Flämingstrolche“ in der Gemeinde Görzke
(Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen bei 11 anwesenden Ge-
meindevertretern)

Beschluss Nr. 08/2025
1. Änderung der Kostenbeitragssatzung zur Erhebung und zur Höhe von 
Kostenbeiträgen für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte der 
Gemeinde Görzke vom 11.01.2021 
(Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen bei 11 anwesenden Ge-
meindevertretern)

Beschluss Nr. 09/2025
Anpassung des Zuschusses für die Mittagsversorgung in der Kindertages-
stätte „Flämingstrolche“ in Görzke
(Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen bei 11 anwesenden Ge-
meindevertretern)

Beschluss Nr. 10/2025
Abschluss eines Vertrages zur finanziellen Beteiligung an Windenergiean-
lagen 
(Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen bei 11 anwesenden Ge-
meindevertretern)

Beschlüsse der Gemeindevertretung Buckautal vom 04.06.2025

Beschluss Nr. 2/2025
Geprüfter Jahresabschluss des Haushaltes der Gemeinde Buckautal für das 
Jahr 2021
(Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen bei 8 anwesenden Gemein-
devertretern)

Beschluss Nr. 3/2025
Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2021
(Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen bei 8 anwesenden Gemein-
devertretern)

Beschluss Nr. 4/2025
Abschluss eines Vertrages zur finanziellen Beteiligung an Windenergiean-
lagen
(Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen bei 8 anwesenden Gemein-
devertretern)

(Alle Beschlüsse können beim Bürgermeister der betreffenden Gemeinden bzw. im Sekretariat des Amtsdirektors und Beschlüsse des WAZV „Ziesar“ im Büro 
des WAZV „Ziesar“ in der Gemeinde Görzke zu den Sprechzeiten eingesehen werden.) 

Bekanntmachungsanordnung 
zu den Beschlüssen Nr. 1/5/2025 und 2/5/2025 vom 22.05.2025 

der Gemeindevertretung Wenzlow

Die Gemeindevertretung Wenzlow beschließt den geprüften Jahresabschluss des Haushaltes der Gemeinde Wenzlow für das Jahr 2021 sowie die Entlastung 
des Amtsdirektors.
Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark geprüft. Eine Entlastung des Amtsdirektors wird abschließend 
empfohlen. 
 
Wenzlow, 22.05.2025				    Wenzlow, 22.05.2025				    Ziesar, 22.05.2025

Matthies						      Linsdorf						      Gericke
ehrenamtl. Bürgermeister 				    Gemeindevertreter					     Amtsdirektor

Es wird bekannt gemacht, dass jeder während der Dienstzeiten in der Verwaltung des Amtes Ziesar, Kämmerei, Mühlentor 15A, Einsicht in den Jahresab-
schluss mit seinen Anlagen nehmen kann.
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Bekanntmachungsanordnung 
zu den Beschlüssen Nr. 2/2025 und 3/2025 vom 04.06.2025 

der Gemeindevertretung Buckautal

Die Gemeindevertretung Buckautal beschließt den geprüften Jahresabschluss des Haushaltes der Gemeinde Buckautal für das Jahr 2021 sowie die Entlas-
tung des Amtsdirektors.
Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark geprüft. Eine Entlastung des Amtsdirektors wird abschließend 
empfohlen. 
 
Buckautal, 04.06.2025				    Buckautal, 04.06.2025				    Ziesar, 04.06.2025

Pokorny						      Peters						      Gericke
ehrenamtl. Bürgermeister 				    Gemeindevertreter					     Amtsdirektor

Es wird bekannt gemacht, dass jeder während der Dienstzeiten in der Verwaltung des Amtes Ziesar, Kämmerei, Mühlentor 15A, Einsicht in den Jahresab-
schluss mit seinen Anlagen nehmen kann.

Bekanntmachungsanordnung der Gemeinde Wenzlow

Der nachstehende vorhabenbezogene Bebauungsplan „Erweiterung der Betriebsstätte MEA Medizintechnik Morscheck e. K.“ in Grüningen, Gemeinde 
Wenzlow wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Ziesar, 10. Juni 2025		  Karsten Gericke
		  Amtsdirektor

Bekanntmachung der Gemeinde Wenzlow 
über die Genehmigung und das Inkrafttreten der Satzung zum vorhabenbezogenen  

Bebauungsplan „Erweiterung der Betriebsstätte MEA Medizintechnik Morscheck e. K.“  
in Grüningen, Gemeinde Wenzlow gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wenzlow hat in ihrer öffentlichen 
Sitzung am 27.02.2025 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweite-
rung der Betriebsstätte MEA Medizintechnik Morscheck e. K.“ in Grüningen, 
Gemeinde Wenzlow in der Fassung vom Februar 2025, bestehend aus der 
Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen, als Satzung gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB beschlossen. Die Begründung und der Umweltbericht in der 
Fassung vom Februar 2025 wurden gebilligt.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst die 
Flurstücke 80/2 (tlw.), 80/3, 80/4 (tlw.), 80/8, 200, 429/80 und 916 der Flur 7 
der Gemarkung Wenzlow auf einer Fläche von 3,688 ha. Die Ersatzmaßnah-
men außerhalb des Geltungsbereichs betreffen in der Gemarkung Wenzlow 
die Flurstücke 167,168 der Flur 7 sowie die Flurstücke 19/8, 104, 437/19, 
491, 594, 613 und 619 der Flur 3.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark als höhere Verwaltungsbehörde hat mit 
Schreiben vom 03.06.2025 (Az: 01464-25-62) den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan gemäß § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt. Die Erteilung der Ge-
nehmigung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan „Erweiterung der Betriebsstätte MEA Medizintechnik 
Morscheck e. K.“ in Grüningen, Gemeinde Wenzlow in Kraft.

Lageplan zum Geltungsbereich:

Lageplan: Betriebsgelände (rot umrahmt) und Kompensationsflächen (grün 
umrahmt) als Geltungsbereich (Kartenbasis Liegenschaftskataster © GeoBa-
sis-DE/LGB, dl-de/by-2–0)

Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einschließlich 
seiner Begründung, Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklä-
rung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB vom Tag der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung in der Amtsverwaltung Ziesar, Mühlentor 15 A, 14793 Ziesar 
während der üblichen Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen. 
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Zudem ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich seiner Be-
gründung, Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung gemäß 
§ 10a Abs. 2 BauGB auf der Homepage des Amtes Ziesar unter folgendem 
Link für jedermann einsehbar:

https://www.amt-ziesar.de/verwaltung/
satzungen-uebersicht.html#10–83-wenzlow

Hinweise: 
1.	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-

ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39–42 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der 
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird gemäß 
§ 44 Abs. 5 BauGB hingewiesen.

2.	 Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1–3 und Abs. 2 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung 

nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1–3 
BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.

3.	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), in der zur Zeit gül-
tigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung kann gemäß § 3 
Abs. 4 BbgKVerf nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, Vorschriften über die 
Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung sind 
verletzt worden.

Ziesar, 10.06.2025

Karsten Gericke
Amtsdirektor

Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffentlichkeit  
zum Entwurf der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Ziesar  

sowie zum Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark Köpernitz Süd-West“ der Stadt Ziesar 
nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ziesar hat in ihrer Sitzung am 
23.03.2021 die Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Ziesar sowie die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Köper-
nitz Süd-West“ der Stadt Ziesar beschlossen.

Die Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Paral-
lelverfahren gemäß § 8 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans 
„Solarpark Köpernitz Süd-West“ der Stadt Ziesar.

Der Plananlass für beide Aufstellungsverfahren ist das Ziel, eine Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von ca. 100 MW zu er-
richten und einen Beitrag zur gesetzlichen Verpflichtung und Zielsetzung, 
elektrischen Strom umweltgerecht zu erzeugen, zu leisten. Mit der Auf-
stellung der beiden Bauleitpläne im Parallelverfahren soll eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung gesichert werden. Dazu ist vorgesehen, eine 
Fläche nahe der Autobahn A 2 zu überplanen und zur Solarstromerzeugung 
zu nutzen.
Das Vorhaben dient der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an 
der Stromgesamtproduktion und der damit verbundenen Reduzierung des 
CO2-Austoßes. Auch die Stärkung der Rolle Brandenburgs als „Energieland“ 
im Sinne der erneuerbaren Energien wird mit der Planaufstellung verfolgt. 
Ebenso ist eine Verbesserung des ökologischen Zustands der Flächen durch 
extensive Begrünung Ziel der Planung.

Der vorgesehene identische Geltungsbereich beider Planungen befindet sich 
im baurechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Zur Baurechtsschaf-
fung wird daher der Bebauungsplan „Solarpark Köpernitz Süd-West“ der 
Stadt Ziesar aufgestellt. Da der Flächennutzungsplan der Stadt Ziesar im 
Plangebiet Flächen für die Landwirtschaft und Flächen für Wald darstellt, 
kann der Bebauungsplan nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
entwickelt werden. Somit ist das parallele Änderungsverfahren des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Ziesar, also die Aufstellung der 5. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Ziesar, im Hinblick auf die Darstellung 
einer Sonderbaufläche „Photovoltaikanlagen“ erforderlich. Das Plangebiet 
wird derzeit als landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaftet.

Der Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 
„Solarpark Köpernitz Süd-West“ ist deckungsgleich bzw. identisch mit dem 
Geltungsbereich der parallel in Aufstellung befindlichen 5. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Ziesar.

Der übereinstimmende räumliche Geltungsbereich beider Planungen befindet 
sich südöstlich der Kernstadt von Ziesar im Ortsteil Köpernitz. Der Geltungs-
bereich liegt südwestlich direkt angrenzend an die Ortslage Köpernitz (ca. 
150 Meter bis 200 Meter entfernt) und ist südlich der Autobahn A 2 gelegen 
(ca. 500 Meter entfernt). Die südliche Ortslage Buckau, Gemeinde Buckau-
tal, ist ca. 1,8 km entfernt. Der südliche Bereich der Kernstadt Ziesar ist ca. 
1,9 km entfernt. Das Gewerbegebiet Schopsdorf ist ca. 1, 8 km entfernt. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt konkret umgrenzt:
– 	 im Norden in Orientierung an Flurstücksgrenzen und unter Berücksichti-

gung der Grenze des FFH-Gebiets
– 	 im Nordosten und Osten durch die B 107
– 	 im Südosten durch die Grenze zur Gemeinde Buckautal
– 	 im Süden durch die angrenzenden Waldflächen und die Kreisstra-

ße 6944
– 	 im Westen und Südwesten durch Flurstücksgrenzen sowie begrenzende 

Waldflächen.

Der übereinstimmende Geltungsbereich erstreckt sich auf folgende Flurstü-
cke: 

Gemarkung Flur Flurstück

Köpernitz 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 
22, 96. 97, 98, 100, 101, 102, 103, 108, 134, 135, 
139, 140, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172

Köpernitz 4 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169
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Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 128 ha. Die genaue Grenze der 
übereinstimmenden Geltungsbereiche sind den einzusehenden Entwürfen 
des Bebauungsplans „Solarpark Köpernitz Süd-West“ sowie der 5. Änderung 
des Flächennutzungsplans zu entnehmen. Ebenso ist der Geltungsbereich 
den als Anlage beigefügten Kartenausschnitten zu entnehmen. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB fand 
für beide Aufstellungsverfahren parallel im Zeitraum vom 11.07.2022 bis 
einschließlich 10.08.2022 statt.
Mit Beschluss vom 06.05.2025 hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Ziesar den Entwurf der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Ziesar einschließlich Begründung und Umweltbericht gebilligt und zur 
Veröffentlichung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 
Ebenfalls mit Beschluss vom 06.05.2025 hat die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Ziesar auch den Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark 
Köpernitz Süd-West“ der Stadt Ziesar einschließlich Begründung und Um-
weltbericht gebilligt und zur Veröffentlichung nach § 3 Abs. 2 BauGB be-
stimmt.

Veröffentlicht werden der Entwurf der 5. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Ziesar (Stand 09.2023) mit der dazugehörigen Begründung 
in der Fassung vom September 2023 sowie der Entwurf des Bebauungs-
plans „Solarpark Köpernitz Süd-West“ der Stadt Ziesar (Stand 10.2024) mit 
der dazugehörigen Begründung in der Fassung vom Oktober 2024. Weiterer 
Bestandteil der zu veröffentlichenden Unterlagen sind die wesentlichen, be-
reits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen zu 
beiden Aufstellungsverfahren. Diese umfassen jeweils den Umweltbericht 
beider Verfahren als Bestandteil der Begründung, bisher zu Umweltthemen 
abgegebene Stellungnahmen und andere Dokumente und Gutachten.
Die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der 5. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Ziesar (Stand 09.2023) mit der Planzeich-
nung, der Begründung einschließlich Umweltbericht sowie die förmliche 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark 
Köpernitz Süd-West“ der Stadt Ziesar (Stand 10.2024) mit der Planzeich-
nung, der Begründung einschließlich Umweltbericht und den zu beiden 
Aufstellungsverfahren nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen findet 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB statt in der Zeit (Dauer der Veröffentlichungsfrist)

vom 16.07.2025 bis einschließlich 19.08.2025.

Der Entwurf der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Ziesar 
(Stand 09.2023) mit der Planzeichnung, der Begründung einschließlich Um-
weltbericht sowie der Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark Köpernitz 
Süd-West“ der Stadt Ziesar (Stand 10.2024) mit der Planzeichnung, der 
Begründung einschließlich Umweltbericht und die zu beiden Aufstellungs-
verfahren nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen, Informationen und Unterlagen, werden 
für die Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet über das zentrale Inter-
netportal zur Bauleitplanung des Landes Brandenburg unter der Adresse ht-
tps://bb.beteiligung.diplanung.de/zum Abruf zugänglich gemacht. Der Inhalt 
dieser Bekanntmachung wird zusätzlich im Internet auf der Homepage des 
Amtes Ziesar unter der Adresse http://www.amt-ziesar.de/service/bekannt-
machungen.html eingestellt.
Es liegen folgende, nach Einschätzung der Stadt, wesentliche umweltbezo-
gene Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB 
zum Stand des Vorentwurfs beider Aufstellungsverfahren eingegangen sind, 
sowie folgende weitere Unterlagen zu beiden Aufstellungsverfahren vor, die 
wesentliche umweltrelevante Informationen enthalten:

•	 Entwurf zum Bebauungsplan „Köpernitz Süd-West“ (Planzeichnung) mit 
Begründung; Umweltbericht und Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, Ar-
tenschutzfachbeitrag, Stand: Oktober 2023

•	 Entwurf zur 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Köpernitz 
(Planzeichnung) mit Begründung und Umweltbericht, Stand: September 
2023

•	 Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, Zum Blendrisiko einer 
geplanten PV-Anlage in Köpernitz, Brandenburg vom 12.09.2022

•	 Natur+Text GmbH, Solarpark Köpernitz Faunistisches Gutachten Arten-
gruppe: Reptilien vom 05.09.2022

•	 K&S Umweltgutachten, Erfassung und Bewertung der Brutvögel im Be-
reich des geplanten Solarparks Köpernitz vom 30.08.2021

•	 Umweltbezogene Stellungnahmen:
–	 A	 Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL) 
		  vom 24.05.2022
–	 B	 RP Havelland-Fläming 
		  vom 01.06.2022
–	 C	 Landkreis Potsdam-Mittelmark 
		  vom 29.06.2022
–	 D	 Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
		  vom 02.06.2022
–	 E	 Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände GbR 
		  „Haus der Natur“ vom 28.06.2022
–	 F	 Landesamt für Umwelt
		  vom 15.06.2022
–	 G	 Landesbetrieb Straßenwesen Bbg 
		  vom 16.06.2022

Auf Grundlage der oben genannten Stellungnahmen sowie der weiteren 
Unterlagen sind umweltbezogene Informationen mit Aussagen zu den fol-
genden Themenkomplexen bzw. Schutzgütern verfügbar. In welchen umwelt-
relevanten Stellungnahmen bzw. Unterlagen die Themen behandelt wurden, 
wird entsprechend gekennzeichnet: 

Schutzgut Fläche
–	 Aussagen zur Inanspruchnahme von Flächen in den Begründungen, den 

Umweltberichten sowie der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung.
–	 Hinweis zum Freiraumverbund innerhalb des Geltungsbereichs in den 

Begründungen, den Umweltberichten und in der Stellungnahme B.

Schutzgut Boden 
–	 Aussagen zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden in den Begrün-

dungen, den Umweltberichten, der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung.
–	 Aussagen zum Niedermoorboden in Teilen des Geltungsbereichs in den 

Umweltberichten und der Stellungnahme D.
–	 Hinweis auf das Vorranggebiet für Landwirtschaft in Teilen des Gel-

tungsbereichs in den Begründungen, den Umweltberichten und den 
Stellungnahmen A und B.

–	 Hinweis zur Inanspruchnahme von Ackerflächen in den Stellungnahmen 
C und E.

Schutzgut Wasser
–	 Aussagen zur Versickerung des Niederschlagswassers in der Begrün-

dung, dem Umweltbericht und der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
–	 Hinweis auf den Erhalt von Flächen mit hoher Grundwasserneubildung 

in den Begründungen und Umweltberichten. 
–	 Hinweis auf den 5 m Gewässerrandstreifen entlang des „Geuenbach“ 

in den Begründungen. 

Schutzgut Klima/Luft
–	 Aussagen zur bioklimatischen und lufthygienischen Funktion in den Um-

weltberichten und der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung.
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Schutzgut Arten/Biotope/biologische Vielfalt
–	 Aussagen zum Vorkommen und Umgang schutzrelevanter Arten in den 

Begründungen, dem Umweltbericht, der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung, Artenschutzfachbeitrag und den artenschutzrechtlichen Fachgut-
achten.

–	 Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen der Natur und Landschaft in 
der Begründung, dem Umweltbericht und der Eingriffs-/Ausgleichsbilan-
zierung. 

–	 Hinweis zum nördlich angrenzenden FFH-Gebiet „Buckau und Nebenflie-
ße“ in den Begründungen, den Umweltberichten und in den Stellung-
nahmen C, E und F.

–	 Hinweis zu den geschützten Landschaftsbestandteilen Allee entlang 
K 6944 und B 107 in den Begründungen, den Umweltberichten sowie 
den Stellungnahmen C und E.

–	 Hinweise zu externen Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plan-
gebiets in der Begründung und Umweltbericht des Bebauungsplans und 
in der Stellungnahme F.

–	 Hinweise zur Gestaltung der Einfriedung zum Schutz der Artenvielfalt in 
der Begründung des Bebauungsplans und der Stellungnahme C

Schutzgut Landschaftsbild 
–	 Aussagen zum Umgang mit dem Landschaftsbild in den Begründungen 

und den Umweltberichten sowie in den Stellungnahmen E und F. 
–	 Aussagen zur Lage im Naturpark Hoher Fläming in den Begründungen, 

den Umweltberichten und in der Stellungnahme F.

Schutzgut Mensch 
–	 Aussagen zur Blendwirkung in der Begründung, dem Umweltbericht, 

dem Blendgutachten sowie den Stellungnahmen B und G.
–	 Zur Betrachtung der Erholungsfunktion des Geltungsbereichs im Um-

weltbericht sowie in der Stellungnahme B.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter
–	 Aussagen zum Umgang mit dem Burgenwanderweg in den Begründun-

gen, den Umweltberichten und in der Stellungnahme F.

Es werden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB folgende Hinweise ge-
geben:

1. 	 Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen zum Entwurf der 
5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Ziesar sowie Stellung-
nahmen zum Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark Köpernitz Süd-
West“ der Stadt Ziesar während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
abgegeben werden können.

2.	 Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen elektronisch an die 
folgende Adresse bauamt@amt-ziesar.de übermittelt werden sollen, bei 
Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden können. Nicht 
elektronisch übermittelte Stellungnahmen können auch auf schriftli-
chem Weg an das Amt Ziesar, Mühlentor 15A, 14793 Ziesar oder per 
Fax unter der Nummer (033830) 654 220 abgegeben werden. Ferner 
können Stellungnahmen im Amt Ziesar, Mühlentor 15A, 14793 Ziesar, 
Zimmer Nr. 217 während der nachstehenden Dienststunden zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

3.	 Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht innerhalb der 
Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Entwurf der 5. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Ziesar sowie bei der Beschlussfassung über den 
Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark Köpernitz Süd-West“ der Stadt 
Ziesar unberücksichtigt bleiben können.

4.	 Es wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt der ortsüblichen Bekannt-
machung sowie die vorgenannten im Internet veröffentlichten Unterla-
gen, d. h. der Entwurf der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Ziesar (Stand 09.2023) mit der Planzeichnung, der Begründung 
einschließlich Umweltbericht sowie der Entwurf des Bebauungsplans 
„Solarpark Köpernitz Süd-West“ der Stadt Ziesar (Stand 10.2024) mit 
der Planzeichnung, der Begründung einschließlich Umweltbericht und 
die zu beiden Aufstellungsverfahren nach Einschätzung der Stadt we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, 
Informationen und Unterlagen, als andere leicht zu erreichenden Zu-
gangsmöglichkeit (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB) zusätzlich im Amt Ziesar, 
Mühlentor 15 A, 14793 Ziesar, Zimmer Nr. 211, während folgender 
Dienststunden öffentlich ausliegen:

	 Montag	 09.00 bis 16.00 Uhr
	 Dienstag	 09.00 bis 18.00 Uhr
	 Mittwoch	 09.00 bis 16.00 Uhr
	 Donnerstag	 09.00 bis 16.00 Uhr
	 Freitag	 09.00 bis 12.00 Uhr

	 (außerhalb dieser Dienstzeiten nach Vereinbarung).

	 Jedermann hat die Möglichkeit, während des oben genannten Zeit-
raums im Amt Ziesar, Mühlentor 15A, 14793 Ziesar, Zimmer Nr. 211, 
Einsicht in die Planunterlagen zu nehmen.

Schließlich wird zusätzlich für die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung zur 
Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Ziesar da-
rauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 3 BauGB eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in ei-
nem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. Dieser vorstehende Hinweis gilt ent-
sprechend § 3 Abs. 3 BauGB nur für die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung 
zur Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Ziesar, 
nicht jedoch für die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des 
Bebauungsplans „Solarpark Köpernitz Süd-West“ der Stadt Ziesar.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Bran-
denburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Ab-
senderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit veröffentlicht 
wird und mit ausliegt.

Anlage: 
Dieser Bekanntmachung sind zwei Ausschnitte aus den jeweiligen Plan-
zeichnungen beigefügt, in denen der räumliche Geltungsbereich des Ent-
wurfs der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Ziesar sowie 
der räumliche Geltungsbereich des Entwurfs des Bebauungsplans „Solarpark 
Köpernitz Süd-West“ der Stadt Ziesar ersichtlich ist. Weiterhin ist ein Über-
sichtsplan beigefügt, der den identischen Geltungsbereich beider Planungen 
nochmals farblich hervorhebt. Die abgedruckten Pläne haben keine Rechts-
verbindlichkeit. 
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Abbildung: Ausschnitt aus Planzeichnung des Entwurfs der 5. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Ziesar

Abbildung: Ausschnitt aus Planzeichnung des Entwurfs des Bebauungsplans 
„Solarpark Köpernitz Süd-West“ der Stadt Ziesar

 

Abbildung: Übersichtsplan über den identischen Geltungsbereich beider Pla-
nungen mit farblicher Hervorhebung

Ziesar, 19.06.2025

K.Gericke
Amtsdirektor

Grundstücksverkauf

Die Stadt Ziesar verkauft im
OT Glienecke, Dorfstraße 45 
ein Grundstück, 1.117 m², Mindestgebot: 55.000 €,
nähere Angaben unter www.amt-ziesar.de

Angebote und Anfragen richten Sie bitte bis zum 27.08.25 an:
Amt Ziesar, Mühlentor 15A, 14793 Ziesar
Tel. 033830/654210, E-Mail: bauamt@amt-ziesar.de

Bei der Anzeige handelt es sich um eine Aufforderung zur Abgabe von An-
geboten. 
Die Stadt Ziesar ist nicht verpflichtet, dem höchsten oder irgendeinem An-
gebot den Zuschlag zu erteilen. 

Vorderansicht

Anlagen
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– Ende des amtlichen Teils –

Bekanntmachungsanordnung zum Beschluss Nr. 8 vom 24.06.2025  
der Stadtverordnetenversammlung Ziesar

Die Haushaltssatzung der Stadt Ziesar für das Haushaltsjahr 2025 wird öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liegen 
während der Dienstzeiten in der Verwaltung des Amtes Ziesar, Kämmerei, Mühlentor 15A, 14793 Ziesar sowie zu den Sprechzeiten im Büro des Bürger-
meisters zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Ziesar, 25.06.2025		  Gericke
		  Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Stadt Ziesar für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird 
nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ziesar folgende 
Haushaltssatzung erlassen:	

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird	
1. 	 im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
	 ordentlichen Erträge auf	 6.036.100 €
 	 ordentlichen Aufwendungen auf	 7.011.300 €
 	 ordentliches Ergebnis	 -975.200 €

 	 außerordentlichen Erträge auf	 30.000 €
 	 außerordentlichen Aufwendungen auf	 11.400 €
 	 außerordentliches Ergebnis	 18.600 €

2. 	 im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
	 Einzahlungen auf	 5.577.800 €
 	 Auszahlungen auf	 6.588.300 €
 	 Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	 -1.010.500 €
festgesetzt.	
	
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen 
auf:	
	 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 5.398.300 €
 	 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 6.208.400 €
	
 	 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 179.500 €
 	 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 288.200 €
	
 	 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 0 €
 	 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 91.700 €
	
 	 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0 €
 	 Auszahlung an Liquiditätsreserven	 0 €
	

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von In-
vestitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festge-
setzt auf:	 0 €
	

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnah-
men in künftigen Haushaltsjahren wird festgesetzt auf:	 0 €
	

§ 4
Die Steuerersätze für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung wie folgt 
festgesetzt:
1. 	 Grundsteuer	

a) 	 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
	 (Grundsteuer A)	 500 %
b) 	 für die Grundstücke 
	 (Grundsteuer B)	 400 %

2. 	 Gewerbesteuer	 350 %
	

§ 5
1. 	 Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
festgesetzt auf:	 4.000 €

2. 	 Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen  und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt ein-
zeln darzustellen sind, wird festgesetzt auf:	 26.000 €

3. 	 Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverord-
netenversammlung bedarf wird festgesetzt auf:	 5.000 €

4. 	 Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist werden 
bei:	
a)	 Entstehung eines bzw. Erhöhung des Fehlbetrages auf 100.000 €
b) 	 bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwen-

dungen oder Einzelauszahlungen auf 5 % der Aufwendungen oder 
Auszahlungen festgesetzt.

5. 	 Nicht zahlungswirksame außer- und überplanmäßige Aufwendungen 
sind von den Wertgrenzen nach § 5 Nr. 3 und 4b) ausgeschlossen und 
werden vom Amtsdirektor genehmigt.	

6. 	 Alle außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, 
die durch eine Berichtigung von Kontenzuordnungen entstehen und das 
Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von den Wertgrenzen 
nach § 5 Nr. 3 und 4 b) erfolgen.	

	
§ 6

Haushaltssicherungskonzept
entfällt	

Ziesar, 24.06.2025

Gericke
Amtsdirektor
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 Ansprechpartner im Amt Ziesar
Mühlentor 15 A, 14793 Ziesar, 
 033830/6540, 
E-Mail: amt@amt-ziesar.de
Sprechzeiten: 	 Di	 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
			   Do 	 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
sowie nach Terminvereinbarung 

Amtsdirektor:	 Karsten Gericke	  033830/6540
Sekretariat 	 Monika Jänicke	  033830/654209 
� (amt@amt-ziesar.de)
Allgemeine Verwaltung
Adrian Schmidt		   033830/654107 
(a.schmidt@amt-ziesar.de)
Personal/Lohnbuchhaltung
Ellen Heinitz (e.heinitz@amt-ziesar.de) 	  033830/654106

Fachbereich: Amt für Ordnung und Soziales
Maria Ellermann	 Leiterin 	  033830/654204 
(m.ellermann@amt-ziesar.de)
Kindertagesstätten und Schulen
Mandy Müller (m.mueller@amt-ziesar.de)	  033830/654206
Brand- und Katastrophenschutz  
Astrid Wiere (a.wiere@amt-ziesar.de)	  033830/654205
Allgemeines Ordnungswesen  
Maria Franken (m.franken@amt-ziesar.de)	  033830/654102
Gewerbeamt
Ulrike Müller (u.mueller@amt-ziesar.de)	  033830/654203
Einwohnermeldeamt
Gabriela Schmücker (g.schmuecker@amt-ziesar.de)	  033830/654105
Standesamt
Viola Schröder (v.schroeder@amt-ziesar.de)	  033830/654104
Fundbüro
Viola Schröder (v.schroeder@amt-ziesar.de)	  033830/654104

Fachbereich: Kämmerei
Zentrale Buchhaltung
Christian Eichelmann (c.eichelmann@amt-ziesar.de)	  033830/654223 
Belinda Swoboda (b.swoboda@amt-ziesar.de)	  033830/654323
Amtskasse
Sandra Donepp (s.donepp@amt-ziesar.de)	  033830/654234 
Stephanie Braune (s.braune@amt-ziesar.de)	  033830/654224
Steuern, Abgaben, Pachten 
Tina Gobel (tina.gobel@amt-ziesar.de)	  033830/654221
Vollstreckung/Geschäftsbuchhaltung 
Sarah Prill (s.prill@amt-ziesar.de)	  033830/654202
Kerstin Stengl (k.stengl@amt-ziesar.de)	  033830/654219

Fachbereich: Bauamt
Bauamtsleiter 
Michael Stingl (Bauamt@amt-ziesar.de)	  033830/654210
Liegenschaften
Antje Thüm (Liegenschaften@amt-ziesar.de)	  033830/654318
Allgemeines Bauwesen
Silke Schönfeld (Bauamt@amt-ziesar.de)	  033830/654214
Umsetzung kommunaler Baumaßnahmen,  
Städtebausanierung, Bauanträge
Susann Wöhling-Brandt (Bauamt@amt-ziesar.de)	  033830/654212
Marion Tietz (Bauamt@amt-ziesar.de)	  033830/654213
 

Wegweiser Amt Ziesar

 Amtsbibliothek und Fachbibliothek für Kirchen- und Kulturgeschichte
Mühlentor 15 A, 14793 Ziesar 
Julia Stingl,  033830/128998,
bibliothek-ziesar@web.de 
Öffnungszeiten:
Di	 10:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Do	 13:00 – 17:00 Uhr
Fr	 13:00 – 16:00 Uhr 
Amtsbibliothek – Außenstelle Görzke:
Nonnenheider Weg 3, 14828 Görzke
Öffnungszeiten: Mo 11:30 – 14:30 Uhr

 Amtsblatt
Annahme von Beiträgen:
Sekretariat des Amtsdirektors Monika Jänicke 	  033830/654209
sowie unter der E-Mail-Adresse: amt@amt-ziesar.de
Annahme von Anzeigen:  03382/7067851 oder mobil 01626725993
E-Mail: schoenefeld@heimatblatt.de oder anzeigen@heimatblatt.de

 Saalvermietung der Stadt Ziesar
Tourismus-Büro (info@burg-ziesar.de)   	  033830/12735

 Tourismus-Information und Museum			 
 033830/12735
E-Mail: info@burg-ziesar.de
Öffnungszeiten:
März und April		  10:00 – 16:00 Uhr � Dienstag bis Sonntag
Mai bis September		  10:00 – 17:00 Uhr � Dienstag bis Sonntag
Oktober bis November	 10:00 – 16:00 Uhr � Dienstag bis Sonntag

 Heimatmuseum
Öffnungszeiten: Jeden 1. Sonntag im Monat 13:00 – 17:00 Uhr

 Schiedsstelle des Amtes Ziesar
Frau Rennebarth		   015256212754

 Weitere Dienste und Ämter
WAZV „Ziesar“
Stadt Ziesar, Gemeinden Buckautal, Görzke, gräben, 
Wenzlow und Wollin:
• 	Fragen zu Gebührenabrechnungen: Frau Tischer und Frau Bartel
	  033847/900060, Fax: 033847/900063
• 	Fragen zu technischen Angelegenheiten: Herr Hildebrandt
	  033847/40036, Handy: 0172/8993210, hildebrandt@wazv-ziesar.de
Bereitschaftsdienst (bei Havarien und Störungen):  0172/8993210
• 	Mobile Schmutzwasserentsorgung (Fäkalienabfuhr): 

Fa. Lidzba,  0355-58290, 0180-1223847 
Fax 0355-582931, E-Mail: info-lidzba@remondis.de

E.DIS AG – Störungsmeldungen bei Stromausfall
 03361/7332333	
Polizei-Posten Ziesar
Sprechzeit im Rathaus der Stadt Ziesar: Di 15:30 – 17:30 Uhr 
Handy-Nr.: 016092193368
Polizei Brandenburg
 03381/5600
Polizei Bad Belzig
 033841/550
Bundesagentur für Arbeit 
Kirchhofstraße 39–42, 14776 Brandenburg,  0800/4555500
Jobcenter Landkreis Potsdam-Mittelmark (ALG II)
Potsdamer Straße 18, 14776 Brandenburg,  033841/91800
Deutsche Rentenversicherung
Geschwister-Scholl-Straße 10, 14776 Brandenburg,  033841/3209-0
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Finanzamt
14770 Brandenburg, Magdeburger Str. 46,  03381/397199
Sprechzeit:	 Mo, Do, Fr 	 08:00 – 12:00 Uhr
	 Di	 08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Grundbuchamt 
14770 Brandenburg, Magdeburger Str. 47,  03381/398500
Sprechzeit: 	Mo, Do	 08:00 – 12:00 Uhr
	 Di 	 08.00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Kfz-Zulassungsstelle der Stadt Brandenburg an der Havel 
(auch zuständig für das Amt Ziesar) 
14770 Brandenburg, Friedrich-Franz-Straße 19, TGZ,  03381/583250 
Öffnungszeiten:	 Mo– Fr	 07:30 – 12:00 Uhr 
	 Di, DO	 13:00 – 17:00 Uhr
Wohnungsbaugesellschaft Ziesar mbH 
 033830/6670
APM-Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark 
Entsorgung von Sperrmüll und Elektrogeräten: 
 033843/30678 – Service-Hotline  0800/1837646
Telefonseelsorge 
 0800/1110111 und  0800/1110222 (bundesweit kostenfrei)
 
Sprechstunden im Familienzentrum: 
Termine zur Beratung für Menschen mit Behinderungen  
und chronisch Kranke 
09.07.2025, von 10.00 bis 12.00 Uhr 
06.08.2025, von 10.00 bis 12.00 Uhr
Jugendamt Potsdam-Mittelmark 
Badstraße 14, 14793 Ziesar 
10.09.2025, von 09.00 bis 13.00 Uhr
Schuldner-Beratung 
03.09.2025, von 09.00 bis 14.00 Uhr 
Sozialpsychiatrischer Dienst –  
Psychosoziale Beratung für psysisch kranke Menschen  
und deren Angehörige
Badstraße 14, 14793 Ziesar
17.07.2025, 10.00 bis 12.00 Uhr
Fliedners Lafim – Diakonie gGmbH 
Kontakt- und Beratungsstelle, Badstraße 14 
Montag	 10.00–13.00 Uhr 
Mittwoch	 09.00–13.00 Uhr 
Donnerstag	 14.00–18.00 Uhr

Familienzentrum Ziesar
E-Mail: FZ.Ziesar@dw-potsdammittelmark.de
Postanschrift: Diakonisches Werk im Landkreis Potsdam-Mittelmark
Kirchplatz 3, 14806 Bad Belzig, geschaeftsstelle@dw-potsdammittelmark.de 
Besucheradresse: Diakonisches Werk im Landkreis Potsdam-Mittelmark 
Goethestraße 14, 14797 Kloster Lehnin, Tel.: 033828 / 464733 
Café „Kinderwagen“ 
Jeden Mittwoch von 9.30 bis 11.00 Uhr in der Badstraße 14, 14793 Ziesar
 
 

 Entsorgungstermine im Juli
 
Abholtermine	 Hausmüll	 Papiertonne
Ziesar, Köpernitz, Herrenmühle, Bücknitz, Glienecke, Grebs, Buckau,  
Dretzen, Steinberg, Gräben, Dahlen, Wollin, Wenzlow, Grüningen, Boecke 
	 14.07.	 14.07. 
	 28.07..
Görzke, Dangelsdorf, Börnecke, Hohenlobbese, Wutzow, Rottstock 
	 09.07.	 09.07. 
	 23.07.	 06.08. 
	 06.08.

Abholtermine 	 Gelbe Tonne	
Ziesar, Herrenmühle, Bücknitz, Glienecke, Grebs, Wollin, Wenzlow, 
Grüningen, Boecke, Steinberg 
	 15.07., 29.07.
Buckau, Dretzen, Köpernitz, Görzke, Dangelsdorf, Börnecke,  
Hohenlobbese, Wutzow, Rottstock 
	 17.07. 
	 31.07.
Gräben, Dahlen	 18.07. 
	 01.08.

Für die Richtigkeit der Termine übernehmen wir keine Gewähr!

Wegweiser Amt Ziesar

Information
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

sollten Sie kein Amtsblatt erhalten haben,  
in der Amtsverwaltung des Amtes Ziesar, im Eingangsbereich, 

sind immer Exemplare erhältlich. 
Des Weiteren sind alle Amtsblätter auf unserer Internetseite: 

www.amt-ziesar.de unter der Rubrik: 
Verwaltung – Amtsblätter – zu finden.

Information
In der Zeit vom 4. August bis 22. August 

bleibt die Amtsbibliothek des Amtes Ziesar geschlossen.

Gericke
Amtsdirektor
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Einladung zur Ausstellungseröffnung ins Heimatmuseum Ziesar auf dem Wirtschaftshof der Burg Ziesar

„Burgen und Schlösser sowie Kirchen, Dome und Klöster
auf 0 Euro-Souvenir-Scheinen“
Am Sonntag, den 3. August,  um 
11 Uhr wird die von Frank 
Werkmeister zusammengestell-
te Ausstellung eröffnet (bis 16 
Uhr).

Der Sammler Frank Werkmeis-
ter hat bereits viele dieser 
beliebten Souvenirscheine in 
Ausstellungen auf mehreren 
Burgen gezeigt und selbst an 
einigen Entwürfen mitgearbei-
tet.

Auf den 50 verschiedenen 
Scheinen sind  „Burgen und 
Schlösser“ sowie „Kirchen, 
Dome und Klöster“ mit Motiven 
aus Berlin und Brandenburg, 
wie die „Streleburgen“ Burg 
Storkow/Mark, Beeskow und 
Friedland (NL), das Schloss 
Lübben, der Berliner Dom und 
weitere zu sehen. 
Aus Deutschland die  Marks-
burg am Rhein, die Dresdner 
Frauenkirche und weitere. 
Aus dem Ausland wie Frank-
reich das Chateau Chambord 
(Loire) oder das Kloster Lilien-
feld in Österreich, um nur 
einige zu nennen.
Verschiedene Modelle von 
historischen Bauwerken, 
Sammelalben und Kataloge mit 
Souvenirscheinen sind zu 
betrachten.
Auch Bücher sowie Karten mit 
Wanderwegen zu den interes-
santen Bauten werden ausge-
legt. 
Zum Beispiel der Brandenburgi-
sche Klosterweg in den Land-
kreisen Oberhavel, Ostprig-
nitz-Ruppin und die Uckermark 
oder die Harzer Wandernadel zu 
32 Stempelstellen mit Burgen 
und Schlösser.
Frank Werkmeister steht den 
Besuchern gern für Fragen zu 
diesem außergewöhnlichen 
Hobby zur Verfügung.

Auf viele Besucher freuen sich 
Frank Werkmeister und der 
Kultur- und Heimatverein 
Ziesar

info
Informationen unter Touristen-Information Ziesar  
 033830/ 12735 
oder
info@burg-ziesar.de

 

Lokaler geht’s nicht!
Ortszeitungen vom Heimatblatt Brandenburg Verlag

www.heimatblatt.de
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Öffnungszeiten des Heimatmuseums 
auf dem Wirtschaftshof der Burg Ziesar
Juli–August 2025

 SO | 06.07. | 13.00 – 16.00 Uhr 
Wir zeigen Interessierten die 
Lego-Burg 

 SO | 03.08. | 11.00 – 16.00 Uhr 
Ausstellungseröffnung  
„Kirchen, Dome und Klöster 
auf 0 Euro-Souvenir-Scheinen“

Der Kultur- und Heimatverein 
lädt interessierte Besucher in 
das Heimatmuseum ein. 
• 	 Kleiner Flohmarkt vom 

Vereinsmitglied Peter Dohnt,
	 – nur am 3. August 
• 	 die Dauerausstellung zur 

Stadtgeschichte, 
• 	 Für Rätselfreunde Lösen Sie 

das Märchenquiz 

• 	 Wir haben dort ein Märchen-
rätsel vorbereitet, das die 
Familien an Hand der 
Ausstellungsstücke erraten 
können. Ein lustiger Spaß für 
Klein und Groß. 

Wir freuen uns auf die Besucher 
und möchten Ihnen Ihre Fragen 
beantworten und nehmen Ihre 
Anregungen in Bezug auf die 
Stadtgeschichte gern entgegen. 

Info
Kultur- und Heimatverein 
Ziesar e. V., 
Mühlentor 15, 14793 Ziesar 
Fragen unter Touristen- 
information Ziesar 
Tel.: 033830/12735 
Dienstag bis Sonntag

Das Begehen von  
Ordnungswidrigkeiten vermeiden
Appell an alle!

Aufforderung zur Erfüllung  
der Reinigungspflicht

Sehr geehrte Bürgerinnen, 
sehr geehrte Bürger,

es wurde festgestellt, dass vor 
vielen Grundstücken im 
Amtsgebiet der Reinigungs-
pflicht nicht bzw. nicht ausrei-
chend nachgekommen wird.

Grundsätzlich wird die Pflicht 
zur Reinigung der öffentlichen 
Straßen (Gehweg, Fahrbahn) 
dem Eigentümer der anliegen-
den Grundstücke übertragen. 
Die Unterlassung der Reini-
gungspflicht stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar und kann 
mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 

Zusätzlich können Zwangsmit-
tel angedroht und festgesetzt 
werden. 

Um entsprechende Maßnah-
men zu vermeiden, möchten 
wir Sie bitten, der Straßenreini-
gungspflicht nachzukommen. 
Die Erfüllung der Straßenreini-
gungspflicht wird entsprechend 
kontrolliert.

Die entsprechenden Straßenrei-
nigungssatzungen sind auf der 
Internetseite: 
www.amt-ziesar.de und dem 
Amtsanzeiger veröffentlicht.

Parksituation im öffentlichen 
Verkehrsraum

Sehr geehrte Bürgerinnen, 
sehr geehrte Bürger,

aufgrund vermehrter Beschwer-
den und zunehmender  
Behinderung durch ordnungs-
widrig abgestellte Kraftfahr- 
zeuge, bitte ich Sie, Ihre Park- 
gewohnheiten zu überdenken 
und ggf. zu ändern.

Außerdem wäre es wünschens-
wert, wenn Sie Ihre Fahrzeuge 
auf Ihren Privatgrundstücken 
parken bzw. die vorhandenen 
Parkflächen nutzen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass 
künftig vermehrt Kontrollen 
durchgeführt und Verkehrsord-
nungswidrigkeiten geahndet 
werden.

gez. K. Gericke 
Amtsdirektor

Das Amtsblatt des Amtes Ziesar erscheint monatlich 
in einer Auflage von 3.100 Exemplaren.

Darüber hinaus gibt der Heimatblatt Brandenburg Verlag viele 
weitere Ortszeitungen heraus. In Ihrer Nähe:
•	Bad Belzig Journal mit Amtsblatt	 6.000 Exemplare
• 	Flämingbote – Amtsblatt für Brück,  

Niemegk und Wiesenburg	 10.200 Exemplare
•	Gemeindebote Groß Kreutz (Havel)  

mit Amtsblatt	 4.000 Exemplare 
•	Amtsnachrichten Wusterwitz mit Amtsblatt	 2.600 Exemplare

Alle weiteren Informationen unter www.heimatblatt.de

Impressum Amtsblatt des Amtes Ziesar
Herausgeber und Verlag: 

Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Werftstraße 2, 10557 Berlin
Telefon (030) 28 09 93 45, E-Mail: redaktion@heimatblatt.de, www.heimatblatt.de

Verantwortlich für den Inhalt des amtlichen Teils:
Amt Ziesar, Der Amtsdirektor, Mühlentor 15 A, 14793 Ziesar,

Telefon: (03 38 30) 65 40, E-Mail: amt@amt-ziesar.de

Die nächste Ausgabe erscheint am 2. August 2025.
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 17. Juli 2025.
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Das Amt Ziesar vor 30, 20 und 10 Jahren
Juli 1995

13.07.1995
Ein Findling als Symbol 
für die Dorferneuerung
Heimatverein Buckau mit 
zahlreichen Aktivitäten/
Ortschronik soll herausgegeben 
werden

17.07.1995
Görzker Busunternehmen mit 
Millioneninvestition
Öffentliche Hand unterstützt 
Hans-Hermann Lange und 
erwartet dafür Verläßlichkeit 
im Personennahverkehr

20.07.1995
Neue Kläranlage Ziesar 
mit eigenem Labor
Bald symbolische Grundsteinle-
gung/Zum Jahresende ist das 
Millionenobjekt funktionstüch-
tig

21.07.1995
Park wird Kleinod
Wegebau im Gelände des 
Dahlener Heims

26.07.1995
Schlechte Zeiten 
für Parksünder
Das Amt Ziesar hat eine Voll-
zugsbeamtin eingestellt

Juli 2005

01.07.2005
Verwaltungschef 
darf draufhauen
Pro Seniorenpflege feiert 
Richtfest für altersgerechte 
Wohnungen in Ziesar

Schwerstarbeit
im Rinderstall 
Nach 35 Tierarztjahren in 
Buckau sagt Hans-Christian 
Krieger tschüss

12.07.2005
Ziesar nimmt Kurs 
auf neues Wasserwerk
Fördermittel in Aussicht/
Verhandlungen mit ILB laufen

16.07.2005
„Wildwasser“ begeistert 
Ziesars Stadtväter
Lob an den Amtsdirektor für 
den Erfolg des Freiluftthea-
ters/2006 geht es weiter

19.07.2005
Der „Preußenpark“ 
ist tot
Aus Gewerbegebiet wird 
Industriepark Ziesar/Komplett 
neuer B-Plan

30.07.2005
Wollin sieht Rotgrün
Neue Sportanlage mit Kunst-
stoffbelag und frischem Fuß-
ballrasen

Juli 2015

02.07.2015
Görzke wird ab morgen 
zum Nadelöhr
B 107 für den Durchgangsver-
kehr gesperrt. Umleitungen via 
Wollin bzw. Bad Belzig ausge-
schildert

07.07.2015
Nachfolge lange vorbereitet: 
Jetzt ist der Sohn der Chef
Die Kfz-Firma von Dieter und 
Gisela Schöneberg in Ziesar 
bleibt in Familienhand

08.07.2015
Für andere ist Badewetter, 
Ziesars Schüler demonstrieren
Forderungen nach Neugestal-
tung des Schulhofes werden 
immer lauter, Amt hofft auf 
Fördermittel.

23.07.2015
Bartels zückt gelbe Karte
Amtsdirektor erlässt Baustopp 
für Ziesars Fussballer

25.07.2015
Klamme Kasse: 
Burgmuseum Ziesar 
braucht mehr Besucher
Stadt erhofft sich von Pots-
dam-Mittelmark eine Aufsto-
ckung des jährlichen Zuschus-
ses

28.07.2015
Von Pfauen 
um den Schlaf gebracht
Streit um Ziervögel wegen 
nächtlicher Schreie in Ziesar. 
Veterinärbehörde ordnet Bau 
einer größeren Voliere an.

29.07.2015
Erste Hälfte 
der B-107-Sanierung
ist geschafft
Bauarbeiter liegen im Plan, 
Anrainer arrangieren sich und 
Polizei bestraft Falschfahrer

21.07.2015
Richard III.
Die Fleischerei Dietz in Ziesar 
stellt in fünfter Generation 
Wurst her. Die Firma blickt auf 
eine 180-jährige Tradition 
zurück.
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Tagespflege Ziesar – ein Angebot für Betreuung
Wir heißen Sie in unserer 
Tagespflege Ziesar herzlich 
willkommen. Genießen Sie 
einen entspannten Tag mit 
unserem Team. Wir bieten  
eine stunden- oder tageweise 
Betreuung für Erwachsene  
mit Pflegegrad und möglicher 
Beeinträchtigung an. Zusätzlich 
zu Ihrem Pflegegeld, übernimmt 
Ihre Pflegekasse die Kosten für 
einen Besuch bei uns.
Wir haben von Montag bis 
Freitag von 8:30 bis 15:30 Uhr 
geöffnet und unterstützen Sie 
mit individuell angepasster 
Pflege und Betreuung. Wir 
setzen den Fokus auf Betreuung 
und Aktivierung von Menschen 
mit Behinderung, Demenz oder 
anderen pflegerischen Ansprü-
chen.

Am Morgen werden Sie durch 
einen Fahrdienst von zu Hause 
abgeholt und am Nachmittag 
wieder zurückgebracht, sofern 
Sie dies wünschen. Die Kosten 
übernimmt hier die Pflegekasse.
Gemeinsam mit allen Gästen 
und dem Team wird sich bei 
einem leckeren und ausgewo-
genen Frühstück gestärkt. Im 
Anschluss bietet der Tag 
vielfältige Möglichkeiten. 
Ein umfangreiches Beschäfti-
gungsprogramm, zugeschnitten 
nach Ihren individuellen 

Bedürfnissen, wird täglich 
angeboten. 
Über Nähen, Malen, Bastelar-
beiten, Ausflüge und Entspan-
nen im eigenen Garten bei 
schönem Wetter – für jeden ist 
etwas dabei.
Natürlich können Sie sich auch 
jederzeit in die Ruheräume mit 
Schlafsesseln zurückziehen 
oder treffen sich zu einer 
kleinen Gesprächsrunde in 
unserer gemütlichen Sitzecke.
Selbstverständlich sind Sie bei 
uns auch pflegerisch versorgt. 
Genauso gehört der regelmäßi-
ge Besuch von Therapeuten  
und der Fußpflege dazu.
Zwischen dem Frühstück und 
dem Mittagessen werden 
täglich kleine Snacks angebo-
ten. 

Nach der Kaffeezeit warten wir 
gemeinsam auf den Fahrdienst 
und freuen uns auf einen 
neuen Tag mit Ihnen.

Wer bezahlt das?
Zusätzlich zu Ihrem Pflegegeld, 
haben Sie durch Ihren Pflege-
grad ein extra Budget für 
Angebote der Tagespflege. 
Dieses Budget kann ausschließ-
lich für Sachleistungen verwen-
det werden und hat keinen 
Einfluss auf Ihr Pflegegeld.
Gerne beraten wir Sie dazu.

info
Tagespflege Ziesar 
 016092618016
E-Mail: 
tp-ziesar@lafim-diakonir.de

Tanz AG Görzke beim 28. Tanzfest  
in Wollin mit dabei

Unter dem Motto„Kinder einer 
Welt“ fand am 21. Mai das 
28. Tanzfest der Grundschule 
Wollin statt. Von Niemegk über 
Wiesenburg bis nach Ziesar 
nahmen Grundschulklassen 
teil. Pünktlich um 9 Uhr begann 
das Event. Lucy und Klara, 
Schülerinnen der 6. Klasse der 
Wolliner Grundschule, führten 
wie richtige Entertainer durch 
das bunt gemixte Programm.
Unsere Görzker Schüler fieber-
ten schon auf der Busfahrt mit 
„Lange Tours“ ihren Tänzen 
entgegen.
Den Auftakt der Veranstaltung 
übernahm die 3/4. Klasse der 
GS Wollin mit einem Chinesi-
schen Fächertanz. 
Aber auch unsere Schüler 
mussten nicht allzu lange 
warten. Gleich im ersten der 

drei Tanzblöcke standen die 
Kinder der 1. und 2. Klasse der 
Tanz AG Görzke auf der mit 
Blumen geschmückten Bühne. 
Mit „Ich bin stark“ zeigten sie 
allen Anwesenden, dass stark 
sein nicht nur mit Muskeln zu 
tun hat. 
Jede Menge unterschiedliche 
Darbietungen durfte der 
Zuschauer bewundern. Von den 
BackStreetBoys über Linedance 
bis hin zu fantasievollen 
Eigenkompositionen war alles 
dabei. Eine tolle Verpflegung 
mit Kuchen, Waffeln und 
Hotdogs machten hungrige 
Bäuchlein glücklich. 
Wir sagen Danke für das 
gelungene Fest, welches wir 
nächstes Jahr sehr gern wieder 
besuchen.

Das Team der Grundschule Görzke

Monatsplan Juli 2025
07.07. / 14.07. / 	 10:00 – 13:00	 Angebots- & Beratungszeit 
21.07. /28.07. 
02.07. / 30.07. 	 09:00 – 13:00	 offene Angebote

Sommerpause der Bürgermeistersprechstunde 
im Juli & August

03.07. / 10.07. 	 15:00 – 16:00	 Bewegung nach Musik
09.07. / 23.07. 	 10:00 – 12:00	 Kunstangebot *
12.07. 	 14:00-18:00	 Sommerfest Familienzentrum
24.07. 	 15:00 -16:30	 Gesprächskreis Gott & die Welt 
		  Herr Eggert
 
Vorschau August:
06.08. / 20.08. 	 10:00 – 12:00 	 Kunstangebot
21.08. 	 15:00 – 16:00 	 Bewegung nach Musik
* Wir bitten um Anmeldung

 
Unsere offenen Angebote wie z. B. Spiel & Spaß, kreatives Gestalten, 
Malen und Spaziergänge können zu den bekannten Angebots- & 
Beratungszeiten wahrgenommen werden. (Änderungen vorbehalten)

Info
Angebotszeiten
Mo 10:00 – 13:00 Uhr, Mi 09:00 – 13:00 Uhr, Do 14:00 – 18:00 Uhr
Beratungszeiten nach Vereinbarung

Fliedners Kontakt- und Beratungsstelle Am Burgpark
Badstr. 14, 14793 Ziesar, Tel. 033830 12 87 50, Signal: +49 151 52 72 22 15, 
E-Mail: zie-kbs@lafim-diakonie.de, www.lafim-diakonie.de

Die Lafim-Diakonie informiert
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Kulturförderverein Bücknitz e. V. –  
Musik, Gemeinschaft und gelebtes Engagement 
Im beschaulichen Dorf Bücknitz 
im südwestlichen Brandenburg 
zeigt sich eindrucksvoll, wie viel 
kulturelle Lebendigkeit auch 
fernab der großen Städte 
entstehen kann. Mitten im Ort 
steht eine spätromanische 
Feldsteinkirche, die nicht nur 
für Gottesdienste, sondern seit 
1998 auch regelmäßig als 
Konzertort genutzt wird. Dort 
finden die Bücknitzer Sommer-
konzerte statt – ein musikali-
sches Kleinod, getragen vom 
Engagement des Kulturförder-
vereins Bücknitz e. V.

Eine Idee 
wird Wirklichkeit
Anfang 1998 hatten drei neu 
nach Bücknitz gezogene Bürger 
die Idee, die Kirche als Ort für 
Konzerte zu nutzen. Thomas 
Böhm-Christl und Ralf Breitung 
sind beide aktive Musiker, 
Joachim Gies kam unterstüt-
zend hinzu, Nicole Janthur 
knüpfte Kontakte zu vielen 
Gemeindemitgliedern. Aus der 
Verbindung musikalischer 
Kompetenz, Engagement und 
lokaler Verankerung entstand 
die erste Konzertreihe – mit vier 
Sommerkonzerten im Jahr 
1998. Musiker aus dem Freun-
deskreis spielten für sehr 
reduzierte Gagen, Handwerker 
und Geschäftsleute aus der 
Umgebung halfen mit Spenden.

Musik für offene Ohren
Von Beginn an war das Konzept 
breit aufgestellt: Klassik, Jazz, 
improvisierte Musik, Avantgar-
de und Weltmusik fanden ihren 

Platz – immer mit dem An-
spruch, lebendige, zeitgenössi-
sche Musik zu präsentieren. 
Musik sollte nicht nur klingen, 
sondern berühren, inspirieren 
und verbinden. Die Musiker 
erklären ihre Werke, gehen auf 
das Publikum ein – es geht nicht 
um weihevolle Darbietung, 
sondern um ein bewusstes 
Hören, ein Erleben im Moment.
Der Zuspruch war von Anfang 
an groß – nicht nur aus Bück-
nitz selbst, sondern auch aus 
der Region, bis hin nach Pots-
dam und Berlin. Das ermutigte 
die Initiatoren, weiterzuma-
chen – auch wenn in den ersten 
beiden Jahren erhebliche 
Eigenmittel investiert wurden.

Vereinsgründung  
und Ziele
Im November 1999 gründeten 
14 Engagierte aus Bücknitz und 
dem Umland den Kulturförder-
verein Bücknitz e. V. 
Ziel des Vereins ist laut Satzung 
die „Förderung von Kunst und 
Kultur in der Gemeinde Bück-
nitz und in der Umgebung“, 
insbesondere durch Konzerte, 
Theater, Lesungen und 
Kunstausstellungen.
Ein weiterer zentraler Zweck: 
der Erhalt der Bücknitzer Kirche. 
In die Satzung wurde ausdrück-
lich aufgenommen, dass sich 
der Verein an der Sanierung 
beteiligen darf. Und so geschah 
es: Seit 2009 konnten unter 
anderem Turm und Dach, Altar, 
Gemälde, Elektrik sowie der 
historische Taufstein instand 
gesetzt werden. 

Kultur erleben – 
mit Musik, Gesprächen 
und Stachelbeertorte
Die Bücknitzer Sommerkonzer-
te sind längst mehr als ein 
musikalisches Event. Sie sind 
ein Treffpunkt für Musikliebha-
ber, ein Ort der Begegnung und 
des Miteinanders. 
Vor und nach den Konzerten 
oder in der Pause trifft man sich 
– bei kleinen Speisen und 
Getränken.
Besonderer Anziehungspunkt: 
das Kuchenbuffet, das in der 
Region legendären Ruf genießt. 
Insbesondere die Stachelbeer-
torte von Birgit Eichholz ist 
regelmäßig als erstes ausver-
kauft. 
Birgit Eichholz ist weit mehr als 
eine begnadete Hobbybäckerin 
– sie ist die gute Seele der 
Sommerkonzerte. 
Sie sorgt für den Kaffee, öffnet 
den Musikern die Kirche, 
kümmert sich um alles Organi-
satorische im Hintergrund – 
und ist bei nahezu jeder 
Veranstaltung präsent. Ihr 
Einsatz ist Ausdruck gelebter 
Heimatverbundenheit, und der 
Erhalt der Kirche liegt ihr 
besonders am Herzen.

Sommerkonzerte 2025 
– Das Programm
Auch 2025 bietet der Kulturför-
derverein wieder eine musika-
lisch abwechslungsreiche 
Saison:

•	 05.07.2025 – 
	 Peter Befort Trio feat. 

AlexeyWagner &  

Vladimir Karparov – Latin 
Music und Jazz

•	 19.07.2025 – 
	 Harry’s Freilach – Klezmer 

tov!
•	 02.08.2025 – 
	 KlangArt Berlin – Faszination 

Handpan
•	 16.08.2025 – 
	 Uwe Rehling – Orgel und 

Klangüberraschungen
•	 30.08.2025 – 
	 Benedikt Reidenbach Trio 

– Jazz
•	 20.09.2025 –
	 „Bella Paloma“ – Flamenco

Mitmachen, unterstützen, 
genießen
Der Kulturförderverein lebt 
vom Mitmachen. Neue Mitglie-
der sind jederzeit herzlich 
willkommen, ebenso wie 
Spenden, mit denen der Fortbe-
stand der Konzerte und die 
Sanierung der Kirche gesichert 
werden.

Spendenkonto:
Mittelbrandenburgische 
Sparkasse in Potsdam
BLZ: 160 500 00
Konto-Nr.: 3625002417

Wer einmal in Bücknitz ein 
Konzert erlebt hat, vielleicht 
mit einem Stück Stachelbeer-
torte auf der Bank, wird 
spüren: Hier geht es nicht nur 
um Musik – hier geht es um 
Kultur als Lebensform.

Caroline Gabriel

Ortszeitungen vom Heimatblatt Brandenburg Verlag

Lokaler geht’s nicht!

Als Werbeberater jederzeit ansprechbar:

Timo Schönefeld
Tel.: (03382) 706 78 51  ·  Mobil: 0162 67 25 993
E-Mail: schoenefeld@heimatblatt.de
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Veranstaltungen 2025
 05. Juli – Dorfkirche Bücknitz, 16.00 Uhr
Bücknitzer Sommerkonzerte
Peter Befort Trio, Musik aus Brasilien

 11.–13. Juli – Burg Ziesar
Dreirad-Oldtimertreffen

 19. Juli – Dorfkirche Bücknitz, 16.00 Uhr
Bücknitzer Sommerkonzerte
Harry's Freilach, Klezmer tov!

 02. August – Dorfkirche Bücknitz, 16.00 Uhr
Bücknitzer Sommerkonzerte
KlangArt Berlin, Fazination Handpan –  
von Folk bis Klangmeditation

 16. August – Dorfkirche Bücknitz, 16.00 Uhr
Bücknitzer Sommerkonzerte
Uwe Rehling, Orgel und Klangüberraschung

 21. August – Rathaus Ziesar 
Einsatzübung der Feuerwehr vor dem Rathaus. 18:00 Uhr

 23. August – Feuerwache Ziesar, ab 10.00 Uhr
Feuerwehrfest 145 Jahre FF Ziesar 
Wettkämpfe, Erbsensuppe, Kaffee und Kuchen, buntes  
Programm, Disco im Festzelt

 30. August – Dorfkirche Bücknitz, 16.00 Uhr
Bücknitzer Sommerkonzerte
Benedikt Reidenbach Trio, Jazz

 13. September – Burghof Burg Ziesar
Serenaden-Konzert des Musikverein Ziesar, 13.09.2025, 19 Uhr 
auf Burg Ziesar open air

 13.–14. September – Flämingmarkt in Görzke

 20. September – Dorfkirche Bücknitz, 16.00 Uhr
Bücknitzer Sommerkonzert
Bella Paloma Flamenco

 20. & 21. September – Burg Ziesar, 11.00 bis 18.00 Uhr
Mittelalterfest
Burg Ziesar wird belagert

 04. Oktober – Glassaal Burg Ziesar
Konzert des brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde
– 200 Jahre Johann Strauß –

 12. Oktober – Glassaal, Burg Ziesar, 16.00 Uhr
Viva la Musica 2.0 – Melodien bunt wie das Leben
Konzert des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde

 25. Oktober – Burg-& Heimatmuseum, ab 13.00 Uhr
Lange Nacht der Museen

 05. Dezember – Burg Ziesar, 15.00 bis 20.00 Uhr
Zieseraner Weihnachtsmarkt
der Schulklassen und Vereine

 13. Dezember – Glassaal, Burg Ziesar, 13.30 Uhr & 16.00 Uhr
Weihnachtskonzert
Konzert des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde

 31. Dezember – Burgmuseum, 11.00 Uhr
Silvester-Museumsführung
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Korrekturmeldung:

Einladung „20 Jahre Sellin  
im Musikverein Ziesar e. V.“
Seit 20 Jahren ist das Ferienla-
ger am Weißen Steg 14 im 
Ostseebad Sellin auf Rügen in 
Hand des Musikverein Ziesar 
e. V.. 

Durch viele fleißige Hände und 
eine großartige, vielseitige 
Unterstützung sind aus Wellas-
besthütten moderne Ferienhäu-
ser entstanden. 

Das wollen wir feiern und den 
Unterstützern, Machern und 
Anpackern Danke sagen.

Der Musikverein Ziesar lädt alle 
Freunde und Förderer des 
Ferienlagers Sellin herzlich 
nach Grebs bei Ziesar auf den 
Festplatz ein.

Freitag, den 11. Juli 
ab 17.00 Uhr
* 	 18.00 Uhr  öffentliche Orches-

terprobe

* 	 19.00 Uhr  Erinnern und 
Danken

* 	 20.00 Uhr  Abendessen, 
Gespräche, feiern mit Tanz-
musik

* 	 21.30 Uhr mit Einbruch der 
Dunkelheit: Fotos aus 20 Jah-
ren Rekonstruktion

Um Anmeldung wird gebeten. 

Kleine Änderung!
Die Filmvorführung 
„ Heißer Sommer“, wie im 
Amtsanzeiger angekündigt, 
findet am 12. Juli an gleicher 
Stelle statt ab 22.00 Uhr statt. 
– Eintritt: 5 €.

Kerstin Kühne
Vors. Musikverein Ziesar e. V.
Grebs 2, 
14793 Ziesar
 0174-1896379

Präsentation historischer Dreirad
fahrzeuge auf der Burg Ziesar
Vom 11. bis 13. Juli findet sich 
die Interessengemeinschaft 
historischer Dreiräder zu ihrem 
35. Treffen auf der Burg Ziesar 
ein. Die gemeldeten 40 Fahrzeu-
ge kommen aus allen Teilen der 
Bundesrepublik Deutschland; 
Darunter sind Fahrzeuge die 
fast·einhundert Jahre alt sind, 
wie ein Framo LT – 200 aus dem 
Baujahr 1928.
Zu sehen sein werden auch 
weitere Raritäten der Marken 
DKW, Messerschmitt, BMW, 
Velorex und andere. Aus 
jüngerer Vergangenheit sind 
auch Simson-Dreiräder dabei.
Die Anreise der Teilnehmer 
wird am Freitag, den 11. Juli bis 
16 Uhr erfolgen.
Nach der Aufstellung auf dem 
Burghof besteht für Interessier-
te die Möglichkeit, die
Fahrzeuge zu besichtigen und 
mit ihren Besitzern ins Ge-
spräch zu kommen.
Am Samstag, ab 9.30 Uhr, 
starten die Teilnehmer zu einer 
Ausfahrt nach Reckahn ins 

dortige Schulmuseum. Bevor es 
aber auf die Landstraße geht, 
führt die Route noch durch 
mehrere Straßen der Stadt 
Ziesar. Auf der Rückfahrt wird 
in Wenzlow-Grüningen auf 
dem Mollihof bei Herrn Jakob 
Station gemacht.
Gegen 16 Uhr werden die 
Fahrzeuge wieder auf der Burg 
Ziesar erwartet und können 
danach auch besichtigt werden. 
Am Sonntagvormittag werden 
unsere Gäste verabschiedet und 
treten die Heimreise an.
Ausgerichtet wird das 35. Tref-
fen der IG historischer Dreirä-
der vom Motor-Club Ziesar e. V.
Die Mitglieder unseres Vereins 
werden veranstaltungsbeglei-
tend ebenfalls einige ihrer 
Fahrzeuge präsentieren.

Interessierte Besucher sind 
herzlich eingeladen, der Eintritt 
ist frei.

MC Ziesar e. V.
Der Vorstand
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Naturpark Hoher Fläming

Praxisseminar „Sommerschnitt von Obstbäumen“
Raben – Die Naturparkverwal-
tung Hoher Fläming bietet 
diesen Sommer wieder ein 
Praxisseminar zum Thema 
„Sommerschnitt von Obstbäu-
men“ an. Das Seminar findet 
am 19. Juli von 10 bis 13 Uhr in 
Raben statt. 

Streuobstwiesen sind ein 
wichtiger Bestandteil unserer 
Kulturlandschaft. Sie sind 
Lebensraum für viele Tier- und 
Pflanzenarten, versorgen uns 
mit gesunden und köstlichen 
Lebensmitteln und bewahren 
dabei einen großen Schatz. Hier 
wachsen teilweise noch alte, 
lokale Obstsorten, die in Form, 
Farbe und Geschmack eine 
große Vielfalt zeigen. Diese 

Sortenvielfalt gilt es zu bewah-
ren. Dafür ist das Wissen um 
die die fachgerechte Pflege 
wichtig. 
Die meisten Obstbäume 
werden bevorzugt im Winter-
halbjahr geschnitten, um das 

Wachstum zu fördern. Doch 
einige Obstbäume wie die 
Kirsche vertragen einen Som-
merschnitt deutlich besser. 
Wann und wie der optimale 
Schnitt durchzuführen ist, 
erklärt Jürgen Pflaum bei einem 

dreistündigen Seminar. 
Eingeladen sind Natur- und 
Gartenfreunde, die Interesse 
und Freude an einer üppigen 
Ernte haben.
Die Teilnahme ist kostenfrei 
und wird vorrangig für Interes-
sierte mit Wohnsitz im Natur-
park Hoher Fläming angeboten.
Es wird um eine Anmeldung bis 
zum 16. Juli über das online zur 
Verfügung gestellte Anmelde-
formular gebeten: 
www.hoher-flaeming-
naturpark.de

info
Für Rückfragen: Sandy Rau 
 033848/90 03 10 
E-Mail:  
sandy.rau@lfu.brandenburg.de

Foto: Sandy Rau
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Feierliche Übergabe des Gedenksteins in Bücknitz –  
Ein Meilenstein für das Dorf
Bücknitz, 9. Juni 2025 – Ein 
historischer Tag für die kleine 
Gemeinde Bücknitz: Rund 50 
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner versammelten sich feierlich 
zur Einweihung des neuen 
Gedenksteins, der in der 
Dorfmitte errichtet wurde. 
Eingeladen hatten die Jagdge-
nossenschaft Bücknitz – die 
zugleich als großzügiger 
Spender des Steins auftrat – so-
wie der Ortsbeirat. Nach langer 
Planungs- und Vorbereitungs-
zeit konnte das Denkmal nun 
endlich seiner Bestimmung 
übergeben werden.
 
Ein Stein, 
der Geschichte schreibt
 
Schon zur 600-Jahr-Feier im 
Jahr 2020 sollte der Gedenk-
stein eingeweiht werden – 
denn Bücknitz wurde erstmals 
1420 urkundlich erwähnt. Doch 
pandemiebedingt wurde die 
Feierlichkeit immer wieder 
verschoben. „Das lange Warten 
hat sich gelohnt“, war an 
diesem Nachmittag mehrfach 
zu hören. Denn was lange 
währt, wird gut: Nun steht der 
Stein in voller Pracht an zentra-
ler Stelle im Ort – sichtbar für 
alle, von Jung bis Alt.
 
Ein Gemeinschaftswerk
 
Die Entscheidung zur Umset-
zung fiel einstimmig: Die 
Jagdgenossenschaft Bücknitz 
erklärte sich bereit, die Finan-
zierung zu übernehmen – wo-
für sich Ortsbeirat und Einwoh-
ner herzlich bedankten. Doch 

damit war es nicht getan. Es 
mussten zahlreiche praktische 
und gestalterische Fragen 
geklärt werden: Sollte ein Stein 
gesucht oder extra bearbeitet 
werden? Wie groß sollte er sein 
– am besten größer als in 
anderen Orten, darin war man 
sich schnell einig.
 
Schließlich wurde ein imposan-
ter Hinkelstein ausgewählt. Der 
Transport stellte sich als 
Herausforderung dar, bei dem 
die Fiener Agrargenossenschaft 
entscheidende logistische Hilfe 
leistete. Das Schild wurde 
eigens entworfen und an der 
Fachhochschule Brandenburg 
gelasert – inklusive des eigens 
gestalteten Logos. Für den 
Sockel sorgte die Firma Fritsch 
Bau, der erfahrene Steinmetz 
Gerlach übernahm die hand-
werkliche Gestaltung.
Dann wurde die Tafel feierlich 

enthüllt, die zunächst für viel 
Neugier gesorgt hatte – nur 
wenige wussten im Vorfeld 
genau, wie sie aussehen würde. 
Sie zeigt nun die wichtigsten 
Symbole des Ortes: Die Buckau, 
das Jahr der Ersterwähnung, die 
Mühle – und natürlich den 
Storchenturm mit Storch.
 
Ein Tag voller Freude 
und Dankbarkeit
 
Die Einweihung wurde mit 
Sekt, Grillwürsten und viel 
Gemeinschaftsgeist begangen. 
Die Getränke und das Essen 
wurden ebenfalls von der 
Jagdgenossenschaft gespendet. 
Der Feuerwehrverein der 
Gemeinde kümmerte sich um 
den Grill. Die Gäste stießen 
zunächst am Gedenkstein an 
und zogen anschließend in 
geselliger Runde weiter zum 
Heimatzimmer und Spielplatz.

Ein starkes Zeichen 
für Bücknitz
 
Der neue Gedenkstein ist mehr 
als nur ein Stück bearbeiteter 
Fels – er steht für Zusammen-
halt, Geschichte und den Willen, 
das Erbe des Dorfes zu pflegen 
und sichtbar zu machen. Der 
Dank gilt allen, die zum Gelin-
gen dieses Projekts beigetragen 
haben – sei es finanziell, 
organisatorisch oder mit 
tatkräftiger Hilfe.
 
So bleibt dieser 9. Juni 2025 als 
freudiges und bedeutendes 
Datum in Erinnerung – als 
historischer Tag!
 

Caroline Gabriel
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Richtfest am 14. Mai 2025 beim Feuerwehrgerätehaus  
der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlobbese/Wutzow 
Die Kameradien und Kamera-
dinnen der Freiwilligen Feuer-
wehr von Hohenlobbese/
Wutzow waren am 14. Mai 
2025 überglücklich. An diesen 
Tag konnte das Richtfest für 
den Neubau des Feuerwehrge-
rätehauses gefeiert werden. 
„Lange haben wir dafür ge-
kämpft und bei den Behörden 
nicht locker gelassen“, sagte 
Ortswehrführer Christian 
Schwechheimer. 
Das alte Gerätehaus wird schon 
lange von der Feuerwehr 
genutzt, entspricht aber nicht 
mehr den heutigen Bedingun-
gen. 2018 gab es bei einer 
Überprüfung einen langen 
Mängelbericht. Keine Heizung, 
keine Sanitäre Einrichtung, kein 
Schulungsraum, um die Arbeit 
der Kameraden durchzuführen. 
Keine guten Bedingungen für 
22 aktiven Kameraden und die 
zwölf Kinder und Jugendlichen, 
die sich in der Feuerwehr 
ehrenamtlich engagieren. Das 
hartnäckig sein hat sich ge-
lohnt.
Der Fördermittelbescheid über 
die Bausumme wurde bereits 
im Frühjahr 2022 an das Amt 
Ziesar übergeben. Die Förder-
summe von über 451.000,00 
Euro setzt sich aus Zuwendun-

gen des Ministerium des Innern 
und Kommunales des Landes 
Brandenburg, Landkreises 
Potsdam Mittelmark und 
Fördermittel des Kreisentwick-
lungsbudget 2024 und 2025 
zusammen. Der Eigenanteil des 
Amtes Ziesar beläuft sich auf 
über 213.000,00 Euro. 
Baubeginn war im September 

2024. Den Rohbau fertigte die 
Firma Volland Bau GmbH. 
Aufgrund der offenen Wetter-
verhältnisse im Winter 
2024/2025 konnten die Maurer-
arbeiten fortgesetzt werden 
und somit der Zeitplan einge-
halten werden. Geplant sind im 
Gerätehaus Umkleideräume für 
Männer und Frauen, ein 
Schulungsraum und eine 
geräumige Fahrzeughalle. Es 
wurde für eine Wasserentnah-
mestelle gleich neben der Halle 
ein Brunnen gebohrt. Bei der 
Archäologischen Begleitung der 
Tiefbauarbeiten sind keine 
besonderen Fundstellen 
aufgefunden wurden. In den 
Sommermonaten wird mit dem 
Innenausbau des Gerätehauses 
begonnen. Geplant ist, alle 
Arbeiten bis zum Dezember 
2025 fertigzustellen. 

Aus der Geschichte 
der Wehr 

Mit der Gründung ihrer Wehr 
1908 kam eine organisierte und 
zielgerichtete Arbeit zu Stande. 
Gemeinsam wurde viel ge-
schaffen und die Ausstattung 
mit Technik verbesserte sich. Im 
Juni 1987 erhielten die Kamera-

den einen S4000 LF 16 aus 
Pritzerbe als Zughilfswagen zur 
Verfügung gestellt. Das LF 16 
war zur Verschrottung vorgese-
hen. Daraufhin wurde in 
Wutzow ein neues Gerätehaus 
gebaut. Hohenlobbese erhielt 
1999 einen TFL 16/25 auf 
MAN-Fahrgestell, der von 1978 
bis 1999 im Dienst der Berliner 
Feuerwehr stand. 
Den Kameraden wurde mit der 
Fertigstellung der Halle auch 
ein anderes Fahrzeug in Aus-
sicht gestellt. 
Die befreundeten Wehren und 
Gäste aus dem Amt Ziesar 
bestaunten den Rohbau. Nach 
altem Brauch brachte der 
Zimmerer einen Spruch auf das 
Bauwerk aus. Amtsdirektor 
Karsten Gericke, Amtswehrfüh-
rer des Amtes Ziesar Gerold 
Preuß sowie der Polier schlugen 
die letzten Nägel in den 
Dachstuhl ein. Bei Bier, Brat-
wurst und Pommes wurde noch 
lange von den Anwesenden 
über die Arbeit der Wehren 
geredet. 
Die Kameraden der Feuerwehr 
Hohenlobbese/Wutzwo freuen 
sich schon auf die Fertigstellung 
des Gerätehauses. 

Silvia Zimmermann Mitglieder des Amtsausschusses.

Amtsdirektor Karsten Gericke schlug den letzten Nagel in den Dachstuhl.

Ortswehrführer Christian Schwechheimer zeigt die neue Fahrzeughalle.
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Ein unvergesslicher Tag bei der Feuerwehr
Die Kinder der Kita Flämingst-
rolche in Görzke durften einen 
ganz besonderen Ausflug 
machen: Die ortsansässige 
Feuerwehr hatte eingeladen – 
und bereitete für die kleinen 
Gäste einen spannenden und 
erlebnisreichen Tag vor.
Mit viel Herzblut und Organisa-
tionstalent hatte die Feuerwehr 
einen abwechslungsreichen 
Stationsbetrieb aufgebaut. Die 
Kinder konnten an verschiede-
nen Stationen selbst aktiv 
werden – besonders beliebt war 
natürlich die Löschübung mit 
dem Feuerwehrschlauch, bei 
der sie sich wie echte Feuer-
wehrfrauen und -männer 
fühlen durften.
Beim Stiefel-Zielwurf war 
Geschicklichkeit gefragt, 
während es an einer anderen 
Station allerhand über die 
Feuerwehrfahrzeuge zu lernen 
gab – von der Ausrüstung bis zu 
den verschiedenen Einsatzmög-
lichkeiten. Ein weiteres High-
light: Die Kinder durften sogar 
selbst mit einem Feuerwehr-
fahrzeug mitfahren – ein 
Erlebnis, das viele Augen zum 
Leuchten brachte.
Doch damit nicht genug: Auch 
die Polizei war mit einem 

Einsatzfahrzeug vor Ort und 
erklärte kindgerecht ihre Arbeit 
– inklusive einer kleinen 

Probefahrt. Und wer neugierig 
war, wie ein Krankenwagen 
von innen aussieht, konnte 

auch das hautnah erleben.
Für das leibliche Wohl war 
ebenfalls bestens gesorgt: 
Pommes, Grillwürste und kühle 
Getränke stärkten die kleinen 
Entdecker zwischendurch.
Die Kinder, das gesamte 
Kita-Team bedanken sich 
herzlich bei den Kameraden der 
Feuerwehr, allen beteiligten 
Einsatzkräften und Helfern für 
diesen wunderbaren Vormittag. 
Es war nicht nur spannend und 
lehrreich – sondern auch ein 
echtes Abenteuer, das sicher 
noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Juliane Steffen 
Kitaleitung
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